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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Wasser ist eines der wichtigsten Elemente auf unserem Planeten. Farblos, geruchlos, 
geschmacklos, ohne Nährwert - und doch die wichtigste Flüssigkeit des Lebens. Wasser ist 
eine Hochleistungssubstanz, der auf der Erde kein anderer Stoff gleichkommt, weder in Qualität 
noch in Quantität. Wir alle nutzen es zum Trinken, Waschen, Baden, wir benutzen und 
verschmutzen es. Aber wir wollen und brauchen saubere Gewässer als Lebensraum für 
Menschen, Tiere und Pflanzen. 

In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten mit Inkrafttreten der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)1  für den Schutz und die Entwicklung unserer Gewässer 
einheitliche und bindende Vorgaben einschließlich festgelegter Fristen für das Erreichen 
ambitionierter Ziele. Die Elbe und ihre Nebenflüsse werden zusammen mit dem dazugehörigen 
Grundwasser und den Gewässern an der Küste als ein zusammenhängendes System 
betrachtet, das geschützt werden muss. Auch die Ziele der Meeresstrategierahmenrichtlinie 
werden berücksichtigt. All das erfordert eine intensive Zusammenarbeit über politische und 
administrative Grenzen hinweg. 

Das maßgebliche Ziel der WRRL, alle Gewässer in Europa bis 2015 in einen guten Zustand zu 
bringen, konnte für die meisten Gewässer bisher noch nicht erreicht werden. Die 
Flussgebietsgemeinschaft Elbe hat 2009 einen ersten Bewirtschaftungsplan mit einem 
detaillierten Maßnahmenprogramm für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe 
aufgestellt und diesen 2015 bereits einmal aktualisiert. Nach weiteren sechs Jahren ist der 
Bewirtschaftungsplan nun ein zweites Mal zu aktualisieren. Wir haben zu prüfen, ob die 
Maßnahmen, die wir im Elbegebiet geplant und durchgeführt haben, geeignet waren, die Ziele 
der WRRL zu erreichen. Und wir haben im Plan darzustellen, was noch zu tun ist, die Ziele der 
WRRL zu erfüllen. Dies bedeutet, alle Maßnahmen aufzunehmen, die notwendig sind, den 
guten Zustand bis 2027 zu erreichen und auch zu erläutern, warum manche Maßnahmen in 
ihrer Umsetzung mehr Zeit benötigen. 

Ihre Mithilfe ist uns dabei sehr wichtig. Wir haben Ihnen bei der Aufstellung des ersten 
Bewirtschaftungsplans und auch im Prozess der ersten Aktualisierung die Möglichkeit gegeben, 
unsere Arbeit mit Hinweisen und Anregungen zu unterstützen. 

Auch für die Vorbereitung des dritten Bewirtschaftungszeitraums, der am 22.12.2021 beginnt, 
laden wir Sie ein, uns zu begleiten. Tragen Sie mit Ihrer Stellungnahme dazu bei, unser Wasser 
als Lebensgrundlage für die nachfolgenden Generationen in ausreichender Menge und Qualität 
zu sichern! 

Mit dem vorliegenden Dokument wird Ihnen der Entwurf des erneut aktualisierten 
Bewirtschaftungsplans vorgelegt. Es zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten der Stellungnahme Sie 
haben, wann Sie Ihre Hinweise einbringen und wohin Sie sich wenden können. Um Ihnen die 
Suche zu erleichtern, stellt das Papier die Anhörungs- und Informationsmöglichkeiten getrennt 
nach Bundesländern dar. 

1  WRRL: Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000) 
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1 Was ist der Anlass der Anhörung und wozu dient sie? 

Wesentliches Ziel der VVRRL ist das Erreichen eines guten Zustands in allen Gewässern der 
Europäischen Union. Die Flussgebietsgemeinschaft Elbe hat dafür im Dezember 2009 einen 
Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet des deutschen Teils der Elbe veröffentlicht 
(hitp://www.fqq-elbe.de/interaktiver-bericht.133/berichte-nach-art-13.html) und diesen 2015 
aktualisiert (https://www.fqq-elbe.de/berichte/aktualisierunci-nach-art-13.html). Die VVRRL sieht 
vor, dass die für ihre Umsetzung wesentlichen Arbeitsschritte alle sechs Jahre zu überprüfen 
und zu aktualisieren sind. Damit ist gewährleistet, dass neue Erkenntnisse und aktuelle 
Entwicklungen berücksichtigt werden können. Darüber hinaus liefern die fortlaufend ermittelten 
Ergebnisse der Überwachungsprogramme neue Anhaltspunkte darüber, in welchen Gewässern 
Zustandsverbesserungen erzielt werden konnten und in welchem Umfang weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Auf dieser Grundlage steht nun bis Ende 2021 die erneute 
Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans an. 

Wir haben im ersten Bewirtschaftungsplan bereits festgestellt, dass die Ziele der VVRRL für den 
überwiegenden Teil der Gewässer im Flussgebiet der Elbe bis 2015 nicht erreicht werden 
können. Das Maßnahmenprogramm war daher für den zweiten Bewirtschaftungszyklus 2015 
bis 2021 zu prüfen, fortzuschreiben und anzupassen. Der Stand der Umsetzung der 
Maßnahmen im zweiten Bewirtschaftungszeitraum zeigt, dass wir auch 2021 die Ziele der 
WRRL in vielen Gewässern noch nicht erreichen werden. Zusätzlich zu den bisherigen 
Maßnahmen sind weitere Anstrengungen notwendig; der Bewirtschaftungsplan und das 
Maßnahmenprogramm sind erneut zu aktualisieren und auch in Bezug auf die wichtigen Fragen 
der Wasserbewirtschaftung fortzuschreiben. 

Die Information, Anhörung und Beteiligung der Öffentlichkeit ist ein verbindlicher Bestandteil der 
VVRRL. Wie im ersten und zweiten Bewirtschaftungszeitraum ist auch für den dritten 
Bewirtschaftungszeitraum ein dreistufiges Anhörungsverfahren vorgesehen, an dem Sie sich 
aktiv beteiligen können. 

  

Bewirtschaftungsplan 
Maßnahmenprogramm 

Zeitplan und 
Arbeitsprogramm 

Wichtige Wasser-

 

E> 
bewirtschaftungs-

 

E> fragen 

Abbildung 2: Anhörungsphasen 

Vom 22.12.2018 bis 22.06.2019 hatten Sie bereits die Möglichkeit, zum Zeitplan und zum 
Arbeitsprogramm der Flussgebietsgemeinschaft Elbe für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 
Stellung zu nehmen (https://www.fgq-elbe.de/anhoerung/zeitplan-und-arbeitsprogramm-
2019.html). 

Bis Ende 2019 wurden die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen überprüft und aktualisiert. 
Vom 22.12.2019 bis 22.06.2020 konnten Sie sich zu den fortgeschriebenen wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen in der Flussgebietseinheit Elbe äußern (https://www.fgq-
elbe.de/anhoerung/wichtiqe-wasserbewirtschattungstragen-202Q.html) 
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Am 22.12.2020 haben wir den Entwurf der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans 
für das deutsche Elbeeinzugsgebiet der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Sie haben nun vom 
22.12.2020 bis 22.06.2021 die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Einzelheiten dazu finden 
Sie in den nachfolgenden Kapiteln. Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan wird Auskunft über 
die Entwicklung des Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Elbe geben. Er erläutert 
auch die gesteckten Ziele, deren Erreichen ein koordiniertes Vorgehen auf der nationalen 
Ebene erfordert, und stellt die Fortschritte bei der Maßnahmenumsetzung und der 
Zielerreichung dar. Darüber hinaus werden alle zum Erreichen des guten Zustands 
umzusetzenden Maßnahmen zusammengefasst. 

Einzelheiten zum dreistufigen Anhörungsverfahren und zu den jeweils einzuhaltenden Terminen 
können Sie der Tabelle 1 entnehmen: 

Tabelle 1: Terminübersicht der Anhörungsverfahren 

eitp an und Arbeitsprogramm für den dritten Bewirtschaftungszeitraum. 

22.12.2018 
Veröffentlichung des Entwurfs des Zeitplans und Arbeitsprogramms und Beginn der 
Anhörung 

22.06.2019 Ende der Anhörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm 

anschließend 
Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung der Hinweise im Zeitplan 
und Arbeitsprogramm . 

. Wichtige Fragen der Wasserbewirtschaftung 

22.12.2019 
Veröffentlichung des Entwurfs der wichtigen Fragen der Wasserbewirtschaftung 
und Beginn der Anhörung 

22.06.2020 Ende der Anhörung zu den wichtigen Fragen der Wasserbewirtschaftung 

anschließend 

22.12.2020 

Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung der Hinweise zu den 
wichtigen Fragen der Wasserbewirtschaftung 

Zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans 

Veröffentlichung des Entwurfs der zweiten Aktualisierung des 

Bewirtschaftungsplans und Beginn der Anhörung+ 

22.06.2021 Ende der Anhörung zur zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans 

anschließend 
Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung der Hinweise zur zweiten 
Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans 

Die Daten, die Sie im Rahmen Ihrer Stellungnahme übersenden, werden gespeichert. Dabei 
findet Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freiwilligen Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG) Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter dem 
Link: https://www.tgq-elbe.de/datenschutz.html 

* Die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Strategischen Umweltprüfung  (SUP)  des zum Bewirtschaftungsplan 
gehörenden Maßnahmenprogramms erfolgt begleitend zur Anhörung des Bewirtschaftungsplans. 

6 



2. Wo finden Sie die Anhörungsunterlagen? 

Der Entwurf des zweiten aktualisierten Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietsgemeinschaft 
Elbe, d. h. für den deutschen Teil des Einzugsgebiets der Elbe, liegt diesem Dokument als 
Anlage 1 bei. Zu diesem Dokument können Sie Stellung nehmen. 

Die Anhörungsunterlagen und weiterführende landesbezogene Informationen werden über die 
I nternetportale der beteiligten Bundesländer zur Verfügung gestellt. Sie können in die 
Dokumente bei den dafür benannten Stellen in den Bundesländern Einsicht nehmen 
(siehe  Anlage 2). 

Möchten Sie sich über die laufenden Planungen im deutschen Einzugsgebiet der Elbe 
informieren, dann wenden Sie sich bitte an die Flussgebietsgemeinschaft Elbe unter: 

Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
- Geschäftsstelle - 
Otto-von-Guericke-Straße 5 
39104 Magdeburg 
infoefgq-elbe.de 
www.ftwelbe.de  

Zur Information über die laufenden Aktivitäten im internationalen Einzugsgebiet der Elbe wenden 

Sie sich bitte an die: 

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) 
- Sekretariat - 
Fürstenwallstraße 20 
39104 Magdeburg 
sekretariatAikse-mkol.ord 
www.ikse-mkol.org 

Die in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe liegenden Staaten führen die im Rahmen der 

Anhörung erforderlichen Aktivitäten eigenverantwortlich innerhalb ihres Staatsgebietes durch. 

Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit, zum Umweltbericht und zum aktualisierten 

Maßnahmenprogramm auch grenzüberschreitend Stellung zu nehmen. Ansprechpartner für 

Informationen zu den Aktivitäten der anderen im internationalen Einzugsgebiet der Elbe 

liegenden Staaten können Sie der  Anlage 3  entnehmen. 

Unter den angegebenen Kontaktdaten bzw. Webseiten können Sie sich auch über 
Veranstaltungen zur Wasserrahmenrichtlinie in Ihrer Nähe informieren. 

3. Was müssen die Stellungnahmen beinhalten? 

Um eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Hinweise zu gewährleisten, benötigen wir folgende - 

Angaben in Ihrer Stellungnahme: 

- Vorname und Nachname sowie Ihre Adresse, 
- Name und Adresse des Verbandes oder der Institution, die Sie vertreten, 
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- Bezeichnung Ihres Unternehmens/Ihrer Firma bzw. Name und Sitz bei juristischen 
Personen. 

4. An wen richten Sie Ihre Stellungnahme? 

Ihre Stellungnahme senden Sie bitte an die in  Anlage 2  angegebene Stelle in Ihrem 
Bundesland. Von dort aus werden die Stellungnahmen an die für die Bearbeitung zuständige 
Behörde weitergeleitet. 

Grundsätzlich können Sie Ihre Stellungnahme in schriftlicher Form abgeben, entweder per Post 
oder per E-Mail. Eine elektronische Signatur ist hierfür nicht erforderlich. In allen Ländern 
können Sie auch zur Niederschrift bei der in Anlage 2 für die Stellungnahmen genannten 
zuständigen Stelle zu den Anhörungsunterlagen Stellung nehmen. 

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme über das Internet abzugeben. In diesem 
Fall tragen Sie Ihre Hinweise direkt über die Internetseite der Flussgebietsgemeinschaft Elbe in 
ein dafür eingerichtetes Formularfeld ein. Nähere Erläuterungen zur Nutzung und 
Vorgehensweise finden Sie unter  https://www.fqq-elbe.de/anhoerunq/bewirtschaftunqsplan-
2021.html. 

5. Bis wann können Sie Ihre Stellungnahme einreichen? 

Die VVRRL gibt Anhörungsfristen von mindestens sechs Monaten vor. Im deutschen Teil des 
Einzugsgebietes der Elbe ist für die Anhörung zum Bewirtschaftungsplanentwurf der Zeitraum 
vom 22.12.2020 bis 22.06.2021 vorgesehen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme in diesem 
Zeitraum abzugeben. 

6. Wie erfolgt die Auswertung der Stellungnahmen? 

Nach Abschluss der Anhörung am 22.06.2021 werden die Stellungnahmen von den 
zuständigen Behörden ausgewertet. Die Fragestellungen mit regionalem Bezug werden auf 
Landesebene bewertet, die mit überregionalem Bezug in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
abgestimmt. Eine zusammenfassende Dokumentation der Anhörungsergebnisse erfolgt 
abschließend auf der Homepage der EGG Elbe unter  https://www.f.qq-
elbe.de/anhoerunq/bewirtschaftunqsplan-2021.html 

Anlage 1 - Entwurf der zweiten Aktualisierung des 
Bewirtschaftungsplans nach §83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 
2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für 
den Zeitraum von 2022 bis 2027 

Siehe gesondertes Dokument. 
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Anlage 2— Ansprechpartner der Bundesländer im deutschen Teil des Einzugsgebietes der Elbe 

Tabelle 2: Ansprechpartner der Bundesländer im deutschen Teil des Einzugsgebietes der Elbe 

Länder Zuständige Einrichtung Unterlagen können eingesehen werden in: Stellungnahmen können gerichtet 
werden an: 

Elektronischer Form Schriftform 

Bayern Regierungen www.wrrl.bayern.de Regierung von Oberfranken 
Ludwigstraße 20 
95444 Bayreuth 

Regierung der Oberpfalz 
Emmeramsplatz 8 
93047 Regensburg 

Regierung von Niederbayern 
Regierungsplatz 540 
84028 Landshut 

Regierung von Oberfranken 
Postfach 110165 
95420 Bayreuth 
Telefon: +49 (0) 921 / 60 4 - 0 
Telefax: +49 (0) 921 /60 4 - 1258 
E-Mail: poststelleereq-ofr.bayern.de 

 

Regierung der Oberpfalz 
93039 Regensburg 
Telefon: +49 (0) 941 / 56 80 - 0 
Telefax: +49 (0) 941 / 56 80 - 1199 
E-Mail: poststellee_rechopf.bayern.de 

Regierung von Niederbayern 
Postfach 
84023 Landshut 
Telefon: +49 (0) 871 / 808 - 01 
Telefax: +49 (0) 871 / 808 - 1002 
E-Mail: poststelleereq-nb.bayern.de  

Berlin Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 

http://www.berlin.de/sen/uvki Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz 
Brückenstraße 6 
10179 Berlin 

Senatsverwaltung für Umwelt , 
Verkehr und Klimaschutz 
Brückenstraße 6 
10179 Berlin 

E-Mail: 

 

anhoerung.wasserwirtschaftesenuvk. 
berlin.de  
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Länder Zuständige Einrichtung Unterlagen können eingesehen werden in: Stellungnahmen können gerichtet 
werden an: 

Elektronischer Form 
- 

Schriftform 

Brandenburg Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz des 
Landes Brandenburg 

https://wrrl.brandenburq.de Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz des 
Landes Brandenburg 
Henning-von-Tresckow-Str. 2-13 
14467 Potsdam 

nach telefonischer 
Terminabsprache 
(Tel.:  0331 866-7801) 

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz des Landes 
Brandenburg 
Referat 22 
Postfach 60 11 50 
14411 Potsdam 

E-Mail: 
wrrlemluk.brandenburq.de 

 

Hamburg Behörde für Umwelt, 
Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft der Freien 
und Hansestadt Hamburg 

www.wrrl.hamburq.de Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
Neuenf elder  Str. 19 
21109 Hamburg 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
Neuenfelder Str. 19 
21109 Hamburg 

E-Mail: 
EG-

  

VVasserrahmenrichtlinieebukea.ham 
burq.de  

Mecklenburg- 
Vorpommern 

Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg- 
Vorpommern 

www.wrrl-mv.de Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger  Straße 12 
18273 Güstrow 

Sie können in die Dokumente bei 
der benannten Stelle nach Termin-
absprache Einsicht nehmen und 
Ihre Stellungnahme zur 
Niederschrift abgeben 
Telefon: +49 3843/777320. 

schriftlich oder zur Niederschrift: 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-

 

Vorpommern 
Goldberger  Straße 12 
18273 Güstrow 

E-Mail: 
poststellelunq.mv-reqierunq.de 
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Länder Zuständige Einrichtung Unterlagen können eingesehen werden in: Stellungnahmen können gerichtet 
werden an: 

Elektronischer Form Schriftform 

Niedersachsen Niedersächsischer 
Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz 

www.nlvvkn.niedersachsen.de Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz 
Am Sportplatz 23 
26506 Norden 

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz 
Am Sportplatz 23 
26506 Norden 

E-Mail: 
poststelleenlwkn-

  

nor.niedersachsen.de 

Sachsen Sächsisches 
Staatsministerium für 
Energie, Klimaschutz, 
Umwelt und 
Landwirtschaft 

https://www.wasser.sachsen.de/a Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Bibliothek 
August-Böckstiegel-Str.1 
01326 Dresden 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung 4: Wasser, Boden, 
Wertstoffe 
Postfach 540137 
01311 Dresden 

E-Mail: 
abt4.1fulqesmul.sachsen.de  

nhoerunq- 
bewirtschaftunqsplaene-und- 
umweltberichte-16479.html 

 

Sachsen- 
Anhalt 

Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und 
Energie des Landes 
Sachsen-Anhalt 

https://lvwa.sachsen- Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie des 
Landes Sachsen-Anhalt 
Leipziger Straße 58 
39112 Magdeburg 

und 

Landesverwaltungsamt Sachsen- 
Anhalt 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle 

Landesverwaltungsamt Sachsen-

 

Anhalt 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle 

E-Mail: 
wrrl-anhoeruncelvvva.sachsen-

 

anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft- 
umwelt/wasser/ 

 

anhalt.de 
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Länder Zuständige Einrichtung Unterlagen können eingesehen werden in: Stellungnahmen können gerichtet 
werden an: 

Elektronischer Form Schriftform 

Schleswig- 
Holstein 

Ministerium für 
Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig- 
Holstein 

www.wrrl.schleswiq-holstein.de Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 

E-Mail: wrrlemelund.landsh.de  

 

Thüringen Thüringer Ministerium für 
Umwelt, Energie und 
Naturschutz 

https://tlubn.thueringen.de/service Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
Göschwitzer Straße 41 
07745 Jena 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
Außenstelle Weimar 
Harry-Graf-Kessler-Straße 1 
99423 Weimar 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
Regionalstelle Suhl 
Rimbachstraße 30 
98527 Suhl 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
Regionalstelle Sondershausen 
Am Petersenschacht 3 
99706 Sondershausen 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
Referat 51 
Harry-Graf-Kessler-Straße 1 
99423 Weimar 

E-Mail: 
Referat51e,tlubn.thuerinqen.de 

/anhoerunqs- S 
auslequnqsverfahren/wrrl-hwrm/ 

http§://aktion-fluss.de/ 
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Anlage 3 — Ansprechpartner in den Staaten im Einzugsgebiet der Elbe 

Tabelle 3: Ansprechpartner in den Staaten im Einzugsgebiet der Elbe 

Staaten Zuständige Einrichtung 
Dokumente stehen zur Verfügung in: . 

Elektronischer Form Schriftform zur Einsicht 

Tschechische 
Republik  (CZ) 

Ministerium für Umwelt 

Ministerium für Landwirtschaft 

https://www.mzp.czi Ministerstvo 2ivotniho prostfedi 
Vrkwickä 1442/65 
100 10  Praha  10 — Vitovice 

Ministerstvo zernklastvi 
Töänov 65/17 
110 00  Praha  1 

www.mze.cz 

 

Republik Österreich 
(AT) 

Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus 

https://wvvw.bmIrt.qv.at/ Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus 
Stubenring 1 
1012 Wien 

 

Republik Polen  (PL) Staatlicher 
Wasserwirtschaftsbetrieb 
Polnische Gewässer, Nationale 
Wasserwirtschaftsverwaltung 

vvwvv.wody.qov.pl Paristwowe Gospodarstwo Wodne  Wady  Polskie 
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej 
ul. Grzybowska 80/82 
00-844  Warszawa 
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